
TI-..3{{6 --
DER BUNDESMINiSTER 

FUn UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10.000/71 - Parl/77 

An die 
PARLAMENTS DIREKTION 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 6. Dezember 1977 

11(40 lAB 

'9n "12- 29 
zu {'1'16 iJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. Nr. 1446/J-NR/77, betreffend die Förderung des Filmes 

"Staatsoperette" , die die Abgeordneten Dr. GRUBER und Genossen 

am 7. November 1977 an mich richteten, beehre ich mich wie. folgt 

zu beantworten: 

ad 1) 

Der "Film "Staatsoperette" wurde auf Empfehlung 

des beim Bundesministerium für Unteriicht und Kunsttltigen Film­

beirates mit einer Subvention von S 1,060.000,-- gefördert. 

ad 2) 

Zur Kenntnis der Förderungsbedingungen darf 

um Einsicht in die Ablichtung des diesbezüglichen vertrages ge­

beten werden. 

ad 3) 

Von ~en Herstellern des Filmes wollte man 

offensichtlich einen Denk- und Diskussionsanstoß im Hinblick auf 

die neuere Geschichte Österreichs geben und es ermöglichen, sich 

kritisch mit geschichtlichen Vorgingenauseinanderzusetzen. Es 

i~t allerdings bei der Beurteiluhg von Filmprojekten aus den ver­

schiedensten Gründen nicht .möglich schon bei der Einreichung ein 

gültiges Urteil über das künstleris~he oder auch inhaltliche Er­

gebnis abz~geben. 
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ad 4) 

Ein beträchtlicher Teil der durch das Bundes-

ministerium für Unterricht und Kunst geförderten Filme hat bei 

internationalen Filmfestspielen·Auszei~hnungen und eine anerkennende 

Pr~sBe erhalten. Die geförderten Filme wurden ausnahmslos aus ·d~n 

Einrichtungen von einer Expertenjury nach Punkten und Abstimmung aus­

gewählt und empfohlen. Das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst sieht keine Veranlassung, von dieser nach den Kriterien best­

möglicher Sachkenntnis und Objektivität bestimmten Vorgangsweise 

abzuweichen. 

~ 

V0~Uco!l 
I 
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Die Republik Österreich, vertreten durch dus Bund.es-

. ministc:r-5.l.lIn fiir Unterricht und. Kunst, im folgenden 

Suhventionsgeber genannt, stellt; Herrn Franz Novotny, 

wohnhaft in 1200 Wien, Brigittenauerle.nde J+6/1J-l-., im 

folgenden Subvent:Lonsnehmer genannt, zu nachstehenden 

Bedingungen .folgendes Anbot zur Förderung der Her­

stellung des Filmprojektes mit dem Ti.tel IlStaatsbe­
grähnis ll 

.. 

.I .. 

Der ßubventionsnehmer verpflichtet sich~ mit Fördel~ng 

des Subventio~sgebers den ]"'ilm mit dem 'ritel "Sta()ts­

begräbnis" 'j 35 rom., Color, Spieldauer 90 rlim.lten, her­

zustellen., 

II .. 

Als Grundlage de~c in diesem Vertrag normierten gegen·,· 

seitigen Rechte und Pflichten dient-:n die vom Subven­

tionsnehruer vorgelegte Drehbuch (Beilage A) und die 

dazu. erstellte Kalkulation (Beilage B), welche 

sämtliche diesBUl Vertrag als integrierende Bestand­

teile angeschlossen sind. 

1IIo 

Für die Herstellung des in Pun~{"t I genarlnten Film-­

proj ektes erhäl"t; der Subvent ionsnehmer eine Sub­

vention in der erb~tenen Höhe von S 1,060 • .000,-­

(Schilling eine l'1illion sechzigtausend) auf ein 

dem Subventions geber noch bekanntzugebendes Konto 

UbeI'';1iesen. 

Die· Subvention .. ·lird in 4 Uaten übe:r .... riesen.. Die 

Februarrate beträgt S 360.000,--- (Schilling d!'ci­

hU11d.ert.sechzi.gtausend).. Die J:1ärzra.te S ltOO. 000,-­

(Schilling v:i.erlnmderttauser:d). Die I1ai.rate 

S 150.000,-- (Schilling einhundertfünfzigtausend) .. 
Eine SchlußrHtt~ '(,fon S 150.000,-- (SChilling ein­

hundertfünfzigtausend) \'lird nach Vorflli~:cung einer 

ein\·mnd..freien Kopie d.es Ir'ilme's t! ßtaa·tsbegräbnis n 

'flor dem l!"'\ilmbeirat des Subve:ntionsgeber.s angmviesen 

werden. 
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IV. 

Einvernehml.ich \-lird fentgehal ten, claJ3 fü:r den Fall 

der-Nichtherstellung des in Rede stehenden Filmpro­

jel{tes bis zum 31. Dezember 19'75 oder fUr .den Fall 

der er\'iiün8nerma.ßen zweckwidrigen Verwendung der 
Subvention diese sofort zur Rü.ckzahlung fällig \·lird. 

v. 
Einvernehmlich "lird festgehalteu, d.a..13 sämtliche 
\lerknutzungsI'echte an dem Film IIStaatsbeg!.·äbnis 11 

beim -Subventionsnehmer liegen. Der' Sub-ven-I:;ionsgeber 

behält sich jed.och vor, den ]~il:n bei internationalen 

Festivals als Bsterreichischen Beitrag zu nominiere~, 

ohne dem Subv('!ntionsnehmer hie1'Ür ein Entgelt zu 

schulden... Der Subyentionsnehmer "rerpflichtet sich 

auch für den Fall der Festival teilnar.i.lUe des gegen-- . 
. ständlichen Filmes kostenlos eine Kopie, ~ie nach 

dem Festival retourniert 'i'1ird, zur Verfügung zu 

stellen. 
VI .. 

.- . 

Die "IITidrnungsgernäße Ver\-lendung de::- Subvention ist durch 

den Subventionsnehmer dem Subventions geber bis spätestens 

~1. Dezember 1975 anhand von saldierten .Originalbelegen) 

die nach PrU . .fung zurückgesend.et 1-Terden. 

VII •. 

Allenfalls durch den Vertrag entstehende Kosten gehen 

zu Lasten des Subventionsnehmers. Dasselbe gilt ~ür 

öffentliche Abgaben 'und Steuern. 

VIII. 

Beid.e Vertrags:partner verzichten auf da.s Recht, diesen 

Vertrag \'Iegen Verletzu.ng über die Hälfte des \'i&'.lren 
Wertes anzufechten .. ." 

IX. 

Erfüllungsort ist \.lien. Für alle-sich aus dem Vertrag 
eV'entuell ergc"bend.en Strei tir,)cei ten ,-lire die a.us­
schließliche Zuständigkeit des Ilandesserichtes xiiI' 
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ZRS, t.Jien, vereinbart .. 

x. 
Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Etwaige 
Änderungen d,es vorliegenden Vertrages und Ergänzungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform~ 
Schriftliche Nitteilungen ohne Gegenbestätigung haben 
keine Rechts'ITirksamkei t. Sch\ieigen gilt nicht; als Ge­

nehmigung. 

XI • 

Dieser Vertrag ,,,ird in zweifacher Ausfertigung errichtet. 

Wien, am 
' ' ~ 1 

h 17 -'1--
J i' j,). I' 

U)· 
I-Jt'vt/~ 

Für den Bundesminister: 
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